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 Veröffentlicht am 21.03.1956

Norm

ABGB §91 B

Rechtssatz

Dem Rechte des Ehegatten, in seiner Eigenschaft als Hauptmieter über die Wohnung zu verfügen, steht die

Überlassung der Wohnung an seine Ehegattin gegenüber, eine Verfügung familienrechtlichen Inhaltes, die solange sie

aufrecht ist, eine direkte Entfernung der Personen, die sich mit Zustimmung der Ehegattin in der Wohnung be:nden,

durch den Ehegatten verbietet.
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